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Abstimmungsergebnisse Gemeindeversammlung vom 22. November 2022 
 
 
Stimmberechtigte laut Stimmregister 966 
Anwesende stimmberechtigte Personen 41 
Absolutes Mehr 21 
Stimmbeteiligung 4.2 % 
 
 
In Anwendung von § 112 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungs-
ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 22. November 2022 wie folgt veröffentlicht: 
 
1. Einbürgerungen  

Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes der Gemeinde Wikon an Marc Sykora,  
österreichischer Staatsangehöriger, Michelsmatte 5, 4806 Wikon 
 

Das Bürgerrecht wurde grossmehrheitlich zugesichert. 
 

2. Beitritt zum Gemeindeverband GICT 
Genehmigung des Beitrittes der Gemeinde Wikon zum Gemeindeverband GICT 
 

In der Abstimmung wurde dem Beitritt grossmehrheitlich zugestimmt. 
 

3. Einführung Betreuungsgutscheine 
Genehmigung Reglement für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, 
gültig ab 1. August 2023 
 

In der Abstimmung wurde dem Reglement grossmehrheitlich zugestimmt. 
 

4. Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2028 und Budget 2023 der Einwohnerge-
meinde 
- Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2023 bis 2028 
- Genehmigung Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 728'996.00, 

Investitionsausgaben von CHF 959'000.00, einem Steuerfuss von 2.30 Einheiten 
(wie bisher) sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche 

 

In der Abstimmung wurde der Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2023 
bis 2028 grossmehrheitlich zur Kenntnis genommen und das Budget 2023 mit 
einem Aufwandüberschuss von CHF 728'996.00, Investitionsausgaben von 
CHF 959'000.00 mit einem Steuerfuss von 2.3 Einheiten grossmehrheitlich ge-
nehmigt. 
 

5. Verschiedenes (ohne Beschlussfassung) 
 

Keine Beschlussfassung 
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Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 des Stimmrechtsgesetzes) ist schriftlich beim 
Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen 
Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhalts enthal-
ten. Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage. 
 
 
Wikon, 22. November 2022 Gemeinderat Wikon 

 
 

 
 Dr.iur. Michaela Tschuor Martina Winiger 
 Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 


